
Auszug aus dem 
Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) – Sozialhilfe – 
Gültig ab  01.01.2005 
 
(für eventuelle Änderungen wird keine Gewähr übernommen) 
 
 
Erstes Kapitel Allgemeine Vorschriften 
 
 
§ 1 Aufgabe der Sozialhilfe  
 
Aufgabe der Sozialhilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu 
ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht.  
Die Leistung soll sie so weit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben; darauf 
haben auch die Leistungsberechtigten nach ihren Kräften hinzuarbeiten.  
Zur Erreichung dieser Ziele haben die Leistungsberechtigten und die Träger der 
Sozialhilfe im Rahmen ihrer Rechte und Pflichten zusammenzuwirken. 
 
§ 2 Nachrang der Sozialhilfe  
 
(1) Sozialhilfe erhält nicht, wer sich vor allem durch Einsatz seiner Arbeitskraft, seines 
Einkommens und seines Vermögens selbst helfen kann oder wer die erforderliche 
Leistung von anderen, insbesondere von Angehörigen oder von Trägern anderer 
Sozialleistungen, erhält.   
 
(2) Verpflichtungen anderer, insbesondere Unterhaltspflichtiger oder der Träger anderer 
Sozialleistungen, bleiben unberührt.  
Auf Rechtsvorschriften beruhende Leistungen anderer dürfen nicht deshalb versagt 
werden, weil nach dem Recht der Sozialhilfe entsprechende Leistungen vorgesehen 
sind. 
 
§ 3 Träger der Sozialhilfe  
 
(1) Die Sozialhilfe wird von örtlichen und überörtlichen Trägern geleistet.  
 
(2) Örtliche Träger der Sozialhilfe sind die kreisfreien Städte und die Kreise, soweit nicht 
nach Landesrecht etwas anderes bestimmt wird.  
Bei der Bestimmung durch Landesrecht ist zu gewährleisten, dass die zukünftigen 
örtlichen Träger mit der Übertragung dieser Aufgaben einverstanden sind, nach ihrer 
Leistungsfähigkeit zur Erfüllung der Aufgaben nach diesem Buch geeignet sind und 
dass die Erfüllung dieser Aufgaben in dem gesamten Kreisgebiet sichergestellt ist.  
 
(3) Die Länder bestimmen die überörtlichen Träger der Sozialhilfe 
 


